


 

 

Mitgliedschaft 
 

Art. 6 - Mitglieder 

Mitgliedschaft steht allen Personen und Organisationen offen, die ein Interesse an 

der Erreichung der in Art. 2 genannten Vereinszwecke haben. 

Der Verein besteht aus Einzelmitgliedern. Er kann Ehrenmitglieder ernennen, 

welche für den Verein grosse Verdienste geleistet haben.  

Mitglieder der FCV-Supporter sind automatisch Mitglieder des FC Volketswil (gem. 

Statuen FC Volketswil) 

 
Art. 7 - Mitgliederbeitrag 
Der Mitgliederbeitrag kann jährlich an der Generalversammlung festgelegt werden.  

 
Art. 8 - Aufnahme 

Beitrittsgesuche sind an den Vorstand zu richten. Der Vorstand entscheidet über 

die Aufnahme neuer Mitglieder. 

 
Art. 9 - Austritt 

Die Mitgliedschaft erlischt durch: 

a) den Austritt. Der Mitgliederbeitrag für das laufende Jahr muss jedoch bezahlt werden. 

b) den Ausschluss aus «wichtigen Gründen». 

Verantwortlich für den Ausschluss ist der Vorstand. Die betroffene Person kann 

gegen diesen Entscheid bei der Generalversammlung Beschwerde einlegen. Wird 

der Mitgliederbeitrag nicht bezahlt, führt dies zum Ausschluss aus dem Verein.  
 
 

Generalversammlung 

 
Art. 10 - Generalversammlung 

Die Generalversammlung bildet das oberste Organ des Vereins. Sie besteht aus 

allen Mitgliedern des Vereins. 

 
Art. 11 - Aufgaben 

Die Generalversammlung ist für folgende Aufgaben zuständig: 

• Verabschiedung und Änderung der Statuten; 

• Wahl der Vorstandsmitglieder und der Revisionsstelle; 

• Genehmigung der Berichte, Abnahme der Jahresrechnung und Budgetbeschluss; 

• Entscheid über die Entlastung der Vorstandsmitglieder und der Revisionsstelle; 

• Festsetzung des jährlichen Mitgliederbeitrags 

• Stellungnahme zu anderen Projekten auf der Tagesordnung. 

Die Generalversammlung kann sich zu jedem Thema, das sie nicht einem anderen 

Organ anvertraut hat, äussern oder dazu aufgefordert werden. 

 
Art. 12 - Einberufung 

Die Generalversammlung wird vom Vorstand mindestens 14 Tage im Voraus 

einberufen. Der Vorstand kann falls nötig eine ausserordentliche 

Generalversammlung einberufen. 

 
Art. 13 - Vorstand 

Die Generalversammlung wird vom Präsidenten / von der Präsidentin des 

Vorstands oder von einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. 






